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• Ohne ent-
sprechende 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ohne Nachfolgeplanung sind 

bei Gesellschaftsbeteiligungen 
Gesellschaftsvertrag und ge-
setzliche Erbfolge nicht auf  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unternehmensnachfolge 
 

TEIL 4:  Rechtsformwahl und Unternehmensnachfolge 

Die für den Unternehmer passende Rechtsform muss nicht zwingend für den
Nachfolger geeignet sein 

 Die Frage, in welcher Rechts-
form ein Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt, stellt 

Wird die Zersplitterung 
der Beteiligung im Erbfall 
vermieden? Wie ist die 

Zu den zu beachtenden Um
stände sind nachfolgend nu
einige grundsätzliche Aus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vollmachten für die Er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sich bereits bei der Aufnahme 
der unternehmerischen Tätig-
keit, also der Gründung des 
Unternehmens. Hier kommen 
neben dem Einzelunterneh-
men als Gesellschaftsformen 
die Personen- und die  Kapi-
talgesellschaften sowie 
Mischformen in Betracht. Die 
bei der Gründung getroffene 
Entscheidung ist im Laufe 
der Zeit spätestens alle 5 Jah-
re zu    überprüfen. Insbeson-
dere stellt sich die Frage, ob 
die Rechtsform unter haf-
tungsrechtlichen oder steuer-
lichen Gesichtspunkten noch 
geeignet ist. Auch die Pla-
nung der Unternehmensnach-
folge stellt  einen Anlass dar, 
die bestehende Rechtsform 
auf den Prüfstand zu stellen. 
Die für den Unternehmer 
passende Rechtsform muss 
nicht zwingend auch für den 
oder die Nachfolger      ge-
eignet sein. 
Im Zusammenhang mit der 
Nachfolgeplanung gibt es ei-
ne Vielzahl von Aspekten zu 
beachten. Beispielhaft sind zu 
nennen: Ist die Haftung des 
Nachfolgers beschränkt? 
Lässt die Rechtsform eine 
Fremdorganschaft zu, d.h. ist 
auch eine Unternehmensfüh-
rung durch einen Nichtgesell-
schafter unter Beschränkung 
der Rolle des Nachfolgers auf 
eine bloße Kapitalbeteiligung 
möglich? 
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Die Rechtsform so
hältnisse des Untern
auf die Vielzahl de
oben genannten sind
he des erzielten Ge
steuerung und Anza
für jedes Unternehm
z.B. aus erbschafts
Kapitalgesellschaft 
schaft (GmbH & Co
Generelle Aussagen
Jedoch sollte ein Ei
ches auf eine Erben
einzelkaufmännisch
fortgeführt werden 
auch eine  Haftung 
Abschließend will 
Personen, als auch 
zu achten ist, dass 
trag mit den testam
Ansonsten drohen 
Erben, da Gesellsch
den Verlust der Bet
sehen. 

 

   
 
  Friedrich Petry 
  Rechtsanwalt 
  Eisenbeis & Reinhardt
  Rechtsanwaltsgesell-
  schaft mbH 
  Tel. 0 36 41 - 46 59 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie wichtig ist die Rechtsform eines 
Unternehmens bei der Unterneh-
mensnachfolgeplanung? 
 
Dies ist ein ganz wesentlicher Gesichts-
punkt, da die Rechtsform den rechtli-
chen und organisatorischen Rahmen 
bildet, in dem die unternehmerischen 
Entscheidungen getroffen werden. Eine 
ungeteilte Erbengemeinschaft ist als 
Rechtsträgerin eines Unternehmens 
denkbar ungeeignet. 
 

llte vielmehr auf die individuellen Ver-
ehmens zugeschnitten sein. Im Hinblick 

r zu beachtenden Umstände – neben den 
 z.B. weiterhin Unternehmensgröße, Hö-
winns im Hinblick auf die laufende Be-
hl der Gesellschafter zu nennen – ist sie 
en individuell zu prüfen. So kann es sich 

steuerlichen Gründen lohnen, von einer 
in die Rechtsform einer Personengesell-
.KG) zu wechseln. 
 sind zwar grundsätzlich nicht möglich. 
nzelunternehmen möglichst nicht als sol-
gemeinschaft übergehen. Und bei einem 
en Unternehmen, das durch die Erben 
soll, ist zu bedenken, dass dort den Erben 
mit ihrem Privatvermögen drohen kann.  
ich darauf hinweisen, dass - sowohl bei 
bei Kapitalgesellschaften - genau darauf 
die Neuregelungen im Gesellschaftsver-
entarischen Regelungen übereinstimmt. 

empfindliche finanzielle Verluste für die 
aftsverträge zumeist eine Abfindung für 

eiligung unterhalb des Verkehrswerts vor-
laufende Besteuerung und 
wie wird mein Unterneh-
men bei der Erbschafts-
steuer behandelt? 
-
r 
-

ührungen möglich, die der 
rüfung und Anpassung an-
and der Umstände des je-
eiligen Einzelfalls     bedür-

en. 
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lassen sich ungewünschte 
Steuerlasten vermeiden. 
Nur als zweitbeste     Lö-
sung empfiehlt es sich, 
das Einzelunternehmen in 
eine bestimmte Rechts-
form umzuwandeln. 
 
Personen- und Kapital-
gesellschaften im Ver-
gleich 
Personengesellschaften 
weisen eine große Flexi-
bilität hinsichtlich der 
Regelungen des Verhält-
nisses der Gesellschafter 
untereinander auf. Das 
Recht ist auch nicht so 
formstreng, wie es bei 
Kapitalgesellschaften der 
Fall ist. Es sind keine Ka-
pitalerhaltungsvorschrif-
ten wie bei der GmbH zu 
beachten. Ein Nachteil 
der Personengesellschaf-
ten besteht hingegen im 
Prinzip der persönlichen 
Haftung im Vergleich zur 
Haftungsbeschränkung 
bei Kapitalgesellschaften. 
Unter Umständen 
empfiehlt sich auch eine 
Mischform wie die GmbH 
& Co. KG, mit der beide 
Vorteile – Haftungsbe-
schränkung einerseits, 
höhere Flexibilität ande-
rerseits – miteinander ge-
koppelt werden können. 
 
Steuerliche Aspekte der 
Rechtsformwahl 
Bei der Beurteilung der 
Vorteilhaftigkeit einer 
Rechtsform sind neben 
Fragen der laufenden Be-
steuerung auch solche der 
Erbschafts- und Schen-
kungssteuer zu beachten. 
Es besteht gerade keine 
Rechtsformneutralität der 
Besteuerung.             

Ent-sprechende Reform-
bestrebungen sind in der 
Vergangenheit immer 
wieder gescheitert. 
Die Rechtsform hat somit 
Auswirkungen auf die 
Höhe sowohl der laufen-
den Besteuerung, als auch 
der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, und 
das wird aller Voraussicht 
nach auch zukünftig so 
bleiben. 
Die Kapitalgesellschaft 
weist dabei im Vergleich 
zur Personengesellschaft 
bei der laufenden Besteu-
erung mit zunehmender 
Gewinnhöhe Vorteile auf, 
wenn und solange die 
Gewinne nicht ausge-
schüttet werden, sondern 
in Unternehmen verblei-
ben. 
Aufgrund der Geltung des 
Halbeinkünfteverfahrens, 
das auf den Zufluss beim 
Gesellschafter abstellt, ist 
die Besteuerung beim An-
teilseigner, also dem Ge-
sellschafter, aufgescho-
ben. Erbschafts- und 
schenkungssteuerlich sind 
hingegen Personengesell-
schaften tendenziell be-
günstigt. 
 
 

Nachfolge in Einzel-
firma 
Gerade Inhaber eines 
einzelkaufmännischen 
Unternehmens sollten 
dringend einen Rechts-
formwechsel zur Vor-
bereitung der Nachfol-
ge in Betracht ziehen. 
Zum einen ist eine Ge-
meinschaft mehrerer 
Erben als Rechtsträger 
eines Unternehmens 
denkbar ungeeignet. 
Zum anderen ist die 
grundsätzlich mögliche 
Beschränkung der Er-
benhaftung auf den er-
erbten Nachlass dann, 
wenn ein einzelkauf-
männisches Unterneh-
men zum Nachlass ge-
hört, nur schwer zu er-
reichen. Der Erbe läuft 
in diesem Fall Gefahr, 
auch mit seinem Pri-
vatvermögen für Alt-
schulden der Einzelfir-
ma einstehen zu  müs-
sen, wenn er es fort-
führt. 
Es empfiehlt sich daher 
für den einzelkaufmän-
nischen Unternehmer, 
das Unternehmen noch 
zu Lebzeiten in eine 
geeignete Rechtsform 
zu überführen. Man un-
terscheidet Personenge-
sellschaften wie die 
OHG und KG, Kapital-
gesellschaften wie z.B. 
eine GmbH sowie 
Mischformen wie die 
GmbH & Co.KG. Da-
bei sind neben rechtli-
chen auch steuerliche, 
insbesondere einkom-
menssteuerliche, u.U. 
aber auch grunderwerb-
steuerliche Aspekte zu 
beachten. Bei sachge-
rechter Beratung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Netzwerk Unternehmensnachfolge 
• Rechtsanwälte 
• Steuerberater 
• Banken 
• Bildungsreinrichtungen 
• Berater 

 
 
Eisenbeis & Reinhardt  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Windthorststraße 17 
99096 Erfurt | 99096 Erfurt 
erfurt@eisenbeis-reinhardt.de 
www.eisenbeis-reinhardt.de 
 
 
 
ETL-SCS AG Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Windthorststraße 18 | 99096 Erfurt 
scs-erfurt@etl.de 
www.etl.de 
 
 
 
Sparkasse Mittelthüringen 
Anger 25/26 | 99084 Erfurt 
info@sparkasse-mittelthueringen.de 
www.sparkasse-mittelthueringen.de 
 
 

 
Unternehmenskontor für Deutschland GmbH 
Königsbrücker Straße 68 | 01099 Dresden 
gl@unternehmenskontor.de 
www.unternehmenskontor.de 
 

 

Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. 
Außenstelle Weimar 
Platz der Demokratie 5 – Reithaus | 99423 Weimar 
info@weimar.bwtw.de 
www.weimar.bwtw.de 
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IHK – Erfurt 
Weimarische Straße 45 
99099 Erfurt 
 
Berndt Kutschan 
Telefon: 03 61 / 34 84 – 2 22 
Telefax: 03 61 / 34 85 – 9 75 
kutschan@erfurt.ihk.de 
www.erfurt.ihk.de 
www.change-online.de 


